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Abbildung 1 (Tageszeitraum)

Berücksichtigung der im Planfeststellungsverfahren zur B299

beschriebenen Schallschutzmaßnahmen, Isophonenberechnung

in 9 Metern über Boden im Tageszeitraum:

Abbildung 2 ( Nachtzeitraum)

Berücksichtigung der im Planfeststellungsverfahren zur B299

beschriebenen Schallschutzmaßnahmen, Isophonenberechnung

in 9 Metern über Boden im Nachtzeitraum:

N

Schalltechnische Abschätzungen in Bezug auf den
Verkehrslärm zum Bebauungsplangebiet vom 13.11.2020:

Planzeichnung (Teil A) Übersichtsplan

Maßstab 1 : 5.000
Flur Nr. 845, 845/1, 845/2, 845/3, 845/4, 852 Teilfläche und 878/17

der Gemarkung Waldsassen

Teil A – Planzeichnung                  Maßstab 1:1.000

Teil B – Textliche Festsetzungen

Teil C – Hinweise und Empfehlungen

Teil D – Begründung

Fassung vom 27.04.2021

Straße

hergestellte Straßenkante = +/- 0,00 m

z. B. höchster Punkt

Messmethode

max. OK  EFOK = + 0,3 mRohfußboden 

max. OK  EFOK = + 1,5 m ( bei Parz. 4 + 7)

Geltungsbereich
Maßstab 1 : 1000

Stadtbauamt
Stadt Waldsassen

Planverfasser:

95652 Waldsassen
Basilikaplatz 3

Legende

Lärmpegelbereich I
(maßgeblicher Außenlärmpegel in dB: bis max. 55)

Baugrenzen

Der in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) während des

Tageszeitraums zulässige Außenlärmpegel für

Verkehrslärmimmissionen entsprechend der Orientierungswerte

des Beiblatts 1 zur DIN 18005 Teil 1 beträgt 55 dB(A).

Der in einem allgemeinen Wohngebiet (WA) während des

Nachtzeitraums zulässige Außenlärmpegel für

Verkehrslärmimmissionen entsprechend der Orientierungswerte

des Beiblatts 1 zur DIN18005 Teil 1 beträgt 45 dB(A).

Legende

Lärmpegelbereich I
(maßgeblicher Außenlärmpegel in dB: bis max. 55)

Baugrenzen

Stadtbaumeister

Dipl.-Ing. (FH) Hubert Siller


